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Vortrag an den Ministerrat 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Börsegesetz 2018, das 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Kapitalmarktgesetz 2019 geändert 
werden 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die Maßnahmen der 
Richtlinie (EU) 2021/338 vom 16. Februar 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU im 
Hinblick auf die Informationspflichten, die Produktüberwachung und die Positionslimits 
sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/878 im Hinblick auf ihre Anwendung auf 
Wertpapierfirmen, zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-Krise, 
(Capital Markets Recovery Package – CMRP-MiFID II) in das österreichische Recht 
umgesetzt werden. Die Änderungen im BörseG 2018 und im WAG 2018 enthalten 
zielgerichtete Bestimmungen, welche zur Erholung der Kapitalmärkte nach der COVID-19-
Krise beitragen sollen. 

Zusätzlich soll auch eine Verweisanpassung im KMG 2019 in Bezug auf Prospektnachträge 
vorgenommen werden, die sich aus der Flankierung der Verordnung (EU) 2021/337 vom 
16. Februar 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 im Hinblick auf den EU-
Wiederaufbauprospekt und gezielte Anpassungen für Finanzintermediäre und der 
Richtlinie 2004/109/EG im Hinblick auf das einheitliche elektronische Berichtsformat für 
Jahresfinanzberichte zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-
Krise (CMRP-Prospekt-VO) ergibt. 
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Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Börsegesetz 2018, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Kapitalmarktgesetz 2019 
geändert werden, samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung und 
Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung 
zuleiten. 

26. April 2022 

Dr. Magnus Brunner  
Bundesminister 
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